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Benutzerhinweis 
Dieses Arbeitsblatt ist das Ergebnis ehrenamtlicher, technisch-wissenschaftlicher/wirtschaftlicher Ge-
meinschaftsarbeit, das nach den hierfür geltenden Grundsätzen (Satzung, Geschäftsordnung der 
DWA und dem ATV-DVWK-A 400) zustande gekommen ist. Für dieses besteht nach der Rechtspre-
chung eine tatsächliche Vermutung, dass es inhaltlich und fachlich richtig sowie allgemein anerkannt ist. 

Jedermann steht die Anwendung des Arbeitsblattes frei. Eine Pflicht zur Anwendung kann sich aber aus 
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften, Vertrag oder sonstigem Rechtsgrund ergeben. 

Dieses Arbeitsblatt ist eine wichtige, jedoch nicht die einzige Erkenntnisquelle für fachgerechte Lösun-
gen. Durch seine Anwendung entzieht sich niemand der Verantwortung für eigenes Handeln oder für 
die richtige Anwendung im konkreten Fall; dies gilt insbesondere für den sachgerechten Umgang mit
den im Arbeitsblatt aufgezeigten Spielräumen. 

Einleitung 
In der Einleitung zu TRwS 781 wurde im August 
2004 darauf hingewiesen, dass neben der her-
kömmlichen Betankung mit Benzin und Diesel 
auch Zusatzstoffe bei der Betankung eine Rolle 
spielen. Um die Abgasgrenzwerte bestimmter 
Kraftfahrzeuge einhalten zu können, wird eine 
wässrige Lösung von Harnstoff (z. B. Handelsna-
me „AdBlue“) als Reduktionsmittel in den Abgas-
strang der Kraftfahrzeuge eingespritzt. Wegen des 
dauernden Verbrauchs findet eine Betankung der 
Kraftfahrzeuge mit dieser Lösung auch an Tank-
stellen statt. Zum Zeitpunkt der Erarbeitung der 
TRwS 781 fehlten noch Aussagen zu der wasser-
rechtlichen Behandlung sowie realisierter techni-
scher Lösungen. Dies soll mit diesem Arbeitsblatt 
in Ergänzung zu TRwS 781 nachgeholt werden. 
Basis für dieses Arbeitsblatt ist demgemäß TRwS 
781. Wenn für bestimmte Sachverhalte keine ei-
genen Regelungen in der TRwS 781-2 getroffen 
werden, wird für diese Abschnitte auf TRwS 781 
verwiesen. Ansonsten wurden zur besseren Les-
bar- und Verständlichkeit Passagen aus der 
TRwS 781 übernommen und ggf. ergänzt oder 
geändert. 

Die TRwS unterstellt die gesetzliche Vorgabe, 
dass für die Teile der Tankstelle Bauprodukte der 
Bauregelliste (BRL) A Teil 1 verwendet werden 
oder der Nachweis der Verwendbarkeit z. B. durch 
eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung er-
bracht sein muss. 

 

1 Anwendungsbereich 
(1) Das Arbeitsblatt DWA-A 781-2 (TRwS 781-2) 

konkretisiert die tankstellenspezifischen tech-
nischen und betrieblichen Anforderungen im 
Sinne von § 19g ff. WHG und der landesrecht-
lichen Vorschriften (z. B. der Verordnungen 
über Anlagen zum Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen und über Fachbetriebe 
(VAwS), Erlasse) an die Betankung von Kraft-
fahrzeugen mit wässriger Harnstofflösung an 
Tankstellen für Kraftfahrzeuge, sowohl für öf-
fentliche Tankstellen als auch für Eigen-
verbrauchstankstellen gemäß TRwS 781. 

(2) Die TRwS 781-2 gilt sowohl für die Neuerrich-
tung als auch für die Anpassung bestehender 
Tankstellen im Sinne des Absatzes 1.  

(3) Sie gilt für die Abfüllflächen sowohl zur Versor-
gung von Kraftfahrzeugen mit wässriger Harn-
stofflösung als auch zum Befüllen der Lagerbe-
hälter aus Straßentankfahrzeugen, für die 
Abgabeeinrichtungen, für die Dom- und Fern-
füllschächte, für die Fernfüllschränke sowie für 
das Rückhaltevermögen. 

(4) Die TRwS 781-2 behandelt die Versorgung von 
Kraftfahrzeugen mit wässriger Harnstofflösung 
sowohl aus ortsfesten Lagerbehältern als auch 
aus ortsfest genutzten ortsbeweglichen Behäl-
tern (z. B. IBC, Tankcontainern, Fässern). Die 
TRwS 781-2 gilt nicht für mobile Abfüllstellen, 
die je nach zeitlicher Begrenzung der jeweili-
gen Länder-VAwS an einem Standort oder an 
ständig wechselnden Orten eingesetzt wer-
den, und für die Versorgung aus Kleingebinden 
(z. B. Kanistern) außerhalb von Tankstellen. 



DWA-A 781-2   

6 Mai  2007  

(5) Die TRwS 781-2 behandelt nicht die Lagerbe-
hälter und die zugehörigen flüssigkeitsführen-
den Rohrleitungen sowie deren jeweilige Si-
cherheitseinrichtungen mit Ausnahme der 
tankstellenspezifischen Sicherheitseinrichtun-
gen gegen Überfüllung der Lagerbehälter. Die 
nicht behandelten Anlagenteile sind in den 
VAwS der Länder und zugehörigen Konkretisie-
rungen (z. B. TRwS 779 „Allgemeine techni-
sche Regelungen“, Bauregelliste, TRbF, DIN-
Normen) geregelt.  

(6) Auf § 5 der Muster-VAwS wird verwiesen (EG-
Gleichwertigkeitsklausel). 

2 Begriffe  

2.1 Definitionen  

2.1.1 Allgemeines 

Es gelten die Begriffsbestimmungen der TRwS 781. 

2.1.2 Wässrige Harnstofflösung 

Wässrige Harnstofflösung im Sinne dieses Ar-
beitsblattes ist sowohl solche nach DIN 70070 
(z. B. Handelsname „AdBlue“) als auch solche mit 
geringeren Harnstoffkonzentrationen. 

2.1.3 Trockenkupplungen 

Trockenkupplungen sind Armaturen, die zur Ver-
bindung und Trennung von Rohr- oder Schlauch-
leitungen verwendet werden und dabei die entste-
henden Öffnungen selbsttätig dicht verschließen. 

2.2 Symbole und Abkürzungen 

Zeichen Einheit Bezeichnung 
R1 m3 Rückhaltevermögen 

tA h Zeit bis zum Wirksamwer-
den geeigneter Sicher-
heitseinrichtungen 

tT h Totzeit 

tR h Reaktionszeit 

 m3/h Volumenstrom 

 

Abkürzung Bezeichnung 
ANA Einrichtung mit Aufmerksamkeits-

taste und Not-Aus-Betätigung 

ASS Abfüll-Schlauch-Sicherung 

ATV-DVWK, 
DWA 

Deutsche Vereinigung für Was-
serwirtschaft, Abwasser und Abfall 
e. V. 

BRL Bauregelliste 

DIBt Deutsches Institut für Bautechnik 

DIN Deutsches Institut für Normung 

Muster-VAwS Muster-Verordnung über Anlagen 
zum Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen und über Fachbe-
triebe 

TRbF Technische Regeln für brennbare 
Flüssigkeiten 

TRwS Technische Regel wassergefähr-
dender Stoffe 

VAwS Verordnung über Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen und über Fachbetriebe 

VdTÜV Verband der TÜV e. V. 

WHG Wasserhaushaltsgesetz 

 

•
V
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3 Allgemeines 
Es gilt TRwS 781 Abschnitt 3 entsprechend. 

4 Bemessung 

4.1 Wirkbereich 

Es gilt TRwS 781 Abschnitt 4.1 entsprechend. 

4.2 Rückhaltevermögen 

4.2.1 Allgemeines 

(1) Austretende wässrige Harnstofflösung muss 
schnell und zuverlässig erkannt, zurückgehalten 
und ordnungsgemäß entsorgt werden. Dafür ist 
unter anderem ein Rückhaltevermögen für die 
Menge wässriger Harnstofflösung erforderlich, 
die bis zum Wirksamwerden geeigneter Sicher-
heitsvorkehrungen austreten kann (R1 gemäß 
Muster-VAwS). 

(2) Rückhalteeinrichtungen dürfen den Abfüllflächen, 
den Abgabeeinrichtungen oder den Einrichtun-
gen für die Befüllung der Lagerbehälter der 
Tankstelle räumlich unmittelbar zugeordnet  
oder zentral angeordnet sein. 

(3) Zur Rückhaltung dürfen: 

• Abfüllflächen oder 

• Auffangräume bzw. Sammelbehälter  

genutzt werden. 

(4)  In jedem Fall ist sicherzustellen, dass die 
wässrige Harnstofflösung nicht in den Ab-
scheider der Rückhalteeinrichtung im Entwäs-
serungssystem gemäß TRwS 781 gelangen 
kann.  

4.2.2 Größe des Rückhaltevermögens 

(1) Es gilt TRwS 781 Abschnitt 4.2.2.1 und 4.2.2.3 
entsprechend.  

(2) Abweichend von TRwS 781 Abschnitt 4.2.2.2 
berechnet sich das Rückhaltevermögen für 
Abgabeeinrichtungen aus der Menge wässri-
ger Harnstofflösung, die an einer Abgabeein-
richtung innerhalb von 5 Minuten bei maxima-
lem Volumenstrom abgegeben werden kann, 
jedoch mindestens dem in der Abschaltauto-
matik des Zapfautomaten festgelegten 
maximalen Abgabevolumen. 

4.3 Besondere Regelungen für  
die Betankung und für die  
Befüllung 

Abweichend von TRwS 781, Abschnitt 4.2.3 und 
4.3 gelten für die Befüllung der Lagerbehälter und 
für die Betankung die Abschnitte 4.3.1 und 4.3.2 

4.3.1 Besondere Regelungen  
für die Betankung 

(1) Abschnitt 4.2.1 Absatz 4 gilt als erfüllt, wenn 
nur Zapfventile gemäß 6.1.3 ohne Feststellein-
richtung verwendet werden und sichergestellt 
ist, dass der Zapfschlauch im Fahrbahnbe-
reich nicht überfahren werden kann (z. B. 
Schlauchrückholung). In diesem Fall ist ab-
weichend von Abschnitt 4.2.2 Absatz 2 nur mit 
Tropfmengen zu rechnen. Diese dürfen auf 
der Abfüllfläche zurückgehalten werden, eine 
darüber hinaus gehende Rückhalteeinrichtung 
ist nicht erforderlich. Abweichend von TRwS 
781 Abschnitt 4.2.2.1 Absätze 3 und 4 ist in 
diesem Fall bei der Ermittlung der Größe des 
Rückhaltevermögens Niederschlagswasser 
nicht zu berücksichtigen. 

(2) Alternativ zu Absatz 1 kann auf die Verwen-
dung von Zapfventilen ohne Feststelleinrich-
tung verzichtet werden, wenn der Zapf-
schlauch bei der Betankung über eine 
Trockenkupplung angeschlossen und sicher-
gestellt ist, dass der Zapfschlauch im Fahr-
bahnbereich nicht überfahren werden kann 
(z. B. Schlauchrückholung). 

4.3.2 Besondere Regelungen für die 
Befüllung der Lagerbehälter 

(1) Abweichend von 4.2.1 Absatz 3 dürfen bei der 
Befüllung der Lagerbehälter auch Komponenten 
der Rückhalteeinrichtung im Entwässerungssys-
tem vor dem Abscheider (Bodenablauf, Zulauf-
leitung, Schlammfang, ggf. Verbindungsleitung 
zwischen Schlammfang und Abscheider) zur 
Rückhaltung verwendet werden, wenn  

• ein flüssigkeitsdichter Verschluss an ge-
eigneter Stelle vor dem Abscheider vor-
handen ist, der bei der Befüllung ge-
schlossen wird,  

• die Rückhalteeinrichtung im Entwässe-
rungssystem gemäß TRwS 781 Abschnitt 
5.4 ausgeführt ist und  

• sie dafür geeignet sind.  
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Dazu ist bei der Auswahl der Komponenten 
der Rückhalteeinrichtung im Entwässerungs-
system vor dem Abscheider die mögliche Aus-
laufmenge gemäß Abschnitt 4.2.2 zu berück-
sichtigen, die nicht schon auf der Abfüllfläche 
zurückgehalten wird. Der z. B. im bauaufsichtli-
chen Verwendbarkeitsnachweis festgelegte 
höchstzulässige Aufstau in Bezug auf das 
maßgebende Niveau des Zuflusses ist zu be-
achten. 

Abweichend von TRwS 781, 4.2.2.1 Absatz 3 
ist Niederschlagswasser bei der Ermittlung 
der Größe des Rückhaltevermögens nur dann 
nicht zu berücksichtigen, wenn eine Überda-
chung vorhanden ist, die das 0,6-fache ihrer 
lichten Höhe über die Abfüllfläche und die 
Rückhalteeinrichtung – vom Rand aus ge-
messen – hinausragt. 

(2) Abschnitt 4.2.1 Absatz 4 gilt als erfüllt, wenn 

• Füllschläuche gemäß TRbF 50 Anhang B oder 
Richtlinie 97/23/EG verwendet und gemäß 
Merkblatt T 002 der BG Chemie betrieben wer-
den, insbesondere jährlich wiederkehrende 
Druckprüfung1) mit dem 1,3-fachen des zuläs-
sigen Betriebsdrucks,  

• eine Vollschlauchabgabeeinrichtung mit Tro-
ckenkupplung und 

• eine Wegfahrsperre, die die Abgabe der wäss-
rigen Harnstofflösung nur freigibt, wenn ein 
Wegfahren oder -rollen des Tankfahrzeugs ver-
hindert ist, verwendet werden, 

• die Befüllung der Lagerbehälter von einer Ab-
füllfläche nach TRwS 781 aus stattfindet und 

• der Befüllschlauch nicht überfahren werden 
kann (z. B. durch Absperrung mit Pylonen zur 
Verkehrssicherung).  

In diesem Fall ist abweichend von TRwS 781 Ab-
schnitt 4.2.2.3 nur mit Tropfmengen zu rechnen. 
Diese dürfen auf der Abfüllfläche zurückgehalten 
werden, eine darüber hinausgehende Rückhalte-
einrichtung ist nicht erforderlich. Abweichend von 
TRwS 781 Abschnitt 4.2.2.1 Absätze 3 und 4 ist in 
diesem Fall bei der Ermittlung der Größe des 
Rückhaltevermögens Niederschlagswasser nicht 
zu berücksichtigen. 

                                                 
1) Gemäß BetrSichV  ist dazu eine befähigte Person nach § 10 oder 

ggf. §§ 14 und 15 erforderlich. Auf § 11 BetrSichV wird in diesem 
Zusammenhang hingewiesen. 

5 Abdichtung 
(1) Für die Abdichtung der Abfüllflächen sowohl 

zur Versorgung von Kraftfahrzeugen mit wäss-
riger Harnstofflösung als auch zum Befüllen der 
Lagerbehälter aus Straßentankfahrzeugen, der 
Abgabeeinrichtungen, der Dom- und Fernfüll-
schächte, der Fernfüllschränke und der Rück-
halteeinrichtungen im Entwässerungssystem 
gilt TRwS 781 Abschnitt 5 entsprechend. 

(2) Abweichend von Absatz 1 sind die Ausführun-
gen der Rückhalteeinrichtungen im Entwässe-
rungssystem gemäß TRwS 781 Abschnitt 5.4 
geeignet, wenn die Entfernung ausgetretener 
wässriger Harnstofflösung innerhalb 8 Stunden 
sichergestellt werden kann. Ansonsten ist ab-
weichend von Abschnitt 5.1.1 Absatz 2 der 
TRwS 781 als maßgebliche Beanspruchungs-
dauer für die Flächenabdichtungen die von der 
Betriebsanweisung vorgegebene maximal mög-
liche Beanspruchungsdauer anzusetzen. 

6 Ausrüstungsteile 

6.1 Abgabeeinrichtungen 

6.1.1 Allgemeines 

Für die Ausführung von Abgabeeinrichtungen gilt 
TRbF 40 Nr. 4.1 entsprechend. 

6.1.2 Schutz vor mechanischer  
Beschädigung 

Es gilt TRwS 781 Abschnitt 6.1.2. 

6.1.3 Schutz vor Überfüllung  
des Harnstoffbehälters im  
Kraftfahrzeug 

(1) Es müssen Zapfventile verwendet werden, die 
vor vollständiger Füllung des zu befüllenden 
Behälters selbsttätig schließen (selbsttätig 
schließende Zapfventile).  

(2) Ein selbsttätiges Schließen des Zapfventils 
muss auch dann erfolgen, wenn das Zapfventil 
aus dem Füllstutzen des zu befüllenden Fahr-
zeugtanks herausfällt. 

(3) Zapfventile sind geeignet, wenn sie dem erfor-
derlichen bauaufsichtlichen Verwendbarkeits-
nachweis entsprechen (z. B. auf Grundlage der 
DIN EN 13012 (Ausnahme: Festlegungen zur 
Feststelleinrichtung).2) 

                                                 
2) Zum Redaktionsschluss lagen für Zapfventile für wässrige Harnstofflö-

sungen noch keine bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweise vor. 
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6.2 Selbsttätig wirkende Sicherheits-
einrichtungen für die Bestim-
mung des Rückhaltevermögens 

(1) Es gilt TRwS 781 Abschnitt 6.2 entsprechend.  

(2) Alternativ zu Absatz 1 darf auch eine Kombina-
tion einer Vollschlauchabgabeeinrichtung mit 
Trockenkupplung und einer Wegfahrsperre, 
die die Abgabe der wässrigen Harnstofflösung 
nur freigibt, wenn ein Wegfahren oder -rollen 
des Tankfahrzeugs verhindert ist, verwendet 
werden. 

6.3 Schutz vor Überfüllung  
der Lagerbehälter 

Das Befüllen der Lagerbehälter darf nur über fest 
angeschlossene Rohre oder Schläuche mit festen 
Leitungsanschlüssen und unter Verwendung einer 
Überfüllsicherung, die rechtzeitig vor Erreichen 
des zulässigen Flüssigkeitsstandes den Füllvor-
gang selbsttätig unterbricht oder akustischen  
Alarm auslöst, erfolgen. Die Verbindungen müs-
sen dicht sein. 

7 Eigenverbrauchs-
tankstellen mit  
geringem Verbrauch 

Für Eigenverbrauchstankstellen mit geringem 
Verbrauch gelten die Festlegungen dieser TRwS. 

8 Regelungen zum  
Betrieb  

(1) Es gilt TRwS 781 Abschnitt 8 entsprechend. 

(2) Tropfverluste während der Betankung bzw. 
Befüllung der Lagerbehälter sind durch geeig-
nete Maßnahmen aufzunehmen. 

(3) Findet die Rückhaltung in Komponenten der 
Rückhalteeinrichtung im Entwässerungssys-
tem vor dem Abscheider statt, muss der flüs-
sigkeitsdichte Verschluss vor dem Abschei-
der3) während der Befüllung der Lagerbehälter 
geschlossen sein und bei Beaufschlagung mit 
wässriger Harnstofflösung bis zu deren Ent-
sorgung geschlossen bleiben. Am Befüllstut-
zen des Lagerbehälters ist ein Hinweis auf die 

                                                 
3) Zum Redaktionsschluss lagen für Absperreinrichtungen für wässrige 

Harnstofflösungen noch keine bauaufsichtlichen Verwendbarkeits-
nachweise vor. 

ausschließliche Befüllung bei geschlossener 
Absperreinrichtung anzubringen. Die Absperr-
einrichtung ist gemäß den Vorgaben des bau-
aufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweises zu 
warten. 

(4) In Komponenten der Rückhalteeinrichtung im 
Entwässerungssystem vor dem Abscheider zu-
rückgehaltene wässrige Harnstofflösung ist un-
verzüglich sowie ordnungsgemäß und schadlos 
zu verwerten oder zu beseitigen. 

(5) Erfolgt die Befüllung der Lagerbehälter nicht 
gemäß 4.3.2 Absatz 2, ist der maximal zulässi-
ge Volumenstrom, der sich aus dem vorhande-
nen Rückhaltevermögen unter Berücksichti-
gung der verwendeten Sicherheitseinrichtung 
zur Begrenzung des Rückhaltevermögens ge-
mäß TRwS 781 Abschnitt 6.2 (z. B. ASS oder 
ANA) ergibt, am Befüllstutzen anzugeben. 

(6) Ist die Rückhaltung für wässrige Harnstofflö-
sung gemäß Abschnitt 4.3.2 Absatz 1 ausge-
führt, ist in der Betriebsanweisung während der 
Befüllung der Lagerbehälter für wässrige Harn-
stofflösung das gleichzeitige Befüllen der La-
gerbehälter für Kraftstoff sowie die Betankung 
mit Kraftstoff zu verbieten. 

(7) Wird eine Sicherheitseinrichtung zur Begren-
zung des Rückhaltevermögens gemäß Ab-
schnitt 6.2 Absatz 2 verwendet, muss der Be-
füllschlauch in ganzer Länge einsehbar verlegt 
sein. 

9 Tankstellenspezi-
fische Prüfungen 
gemäß § 19i WHG 

Es gilt TRwS 781 Abschnitt 9 entsprechend. 

10 Integration in beste-
hende Tankstellen 
für Kraftfahrzeuge 

(1) Es gelten die vorgenannten Regelungen.  

(2) Die Ausführungen der Abfüllflächen gemäß 
TRwS 781 Abschnitt 5.1.2 sind für bestehende 
Abfüllflächen geeignet, wenn die Entfernung 
ausgetretener wässriger Harnstofflösung in-
nerhalb 8 Stunden sichergestellt werden kann. 
Abweichend von TRwS 781 Abschnitt 5.1 darf 
für bestehende Abfüllflächen TRwS 786 Ab-
schnitt 9 angewendet werden.  
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